
Antrag an die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart 1893 e.V. am 10.09.2023 auf 

Abberufung des Mitglieds des Vereinsbeirats Dr. Marc Nicolai Schlecht  

 

Antragsteller: 

Christoph Burandt, Mitgliedsnummer … 

Hans Dürr, Mitgliedsnummer … 

Monica Wüllner, Mitgliedsnummer … 

 

Nach § 17 Abs. 5 i.V.m. § 16 Abs. 4 der aktuellen Satzung des VFB STUTTGART 1893 E.V. 

(VfB-Satzung) können Mitglieder des Vereinsbeirats einzeln oder gemeinsam durch die 

Mitgliederversammlung abberufen werden. Einem entsprechenden Antrag ist eine schriftliche 

Begründung hinzuzufügen, anderenfalls ist er unzulässig. 

Der Antrag auf Abberufung des Mitglieds des Vereinsbeirats Dr. Marc Nicolai Schlecht ist 

hiermit gestellt und wird wie folgt begründet: 

Nach § 12 Abs. 8 VfB-Satzung kann Mitglied des Vereinsbeirats des VfB Stuttgart 1893 e.V. 

nicht sein, wer eine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit oder Funktion innerhalb der VfB 

Stuttgart 1893 AG oder deren Tochtergesellschaften ausübt. Ausgenommen hiervon ist 

lediglich die Vertretung des VfB Stuttgart 1893 e.V. im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG 

durch Mitglieder des Präsidiums und des Vereinsbeirats. 

Das Mitglied des Vereinsbeirats Dr. Marc Nicolai Schlecht hat zu Saisonbeginn 2022/2023 

mit der Betreuung und der Ausübung als Torhütertrainer der Damenmannschaft des VfB 

Stuttgart eine ehrenamtliche oder bezahlte Tätigkeit oder Funktion innerhalb der VfB 

Stuttgart 1893 AG oder deren Tochtergesellschaften ausgeübt (siehe Anlage). Dabei ist es 

unerheblich, ob Dr. Schlecht zu diesem Zeitpunkt in einem Arbeitsverhältnis im VfB Stuttgart 

1893 e.V., der VfB Stuttgart AG oder einem Dritten stand. Selbst ein ehrenamtliches 

Engagement ist nicht mit der Satzung des VfB Stuttgart 1893 e.V. vereinbar. 

Auch an dieser Stelle sei auf das sogenannte „Luther-Gutachten“ verwiesen: „Beängstigend 

ist dem VfB durch das Luther-Gutachten aber erst ein Punkt aufgefallen, den vorher niemand 

beim VfB und vor allem der Justiziar nicht „sah und vorher nicht bewusst war – nämlich der 

Umstand, dass sich ein Satzungsverstoß in einem Verein, im Gegensatz zu einer AG oder 

GmbH, nicht juristisch „heilen“ lässt. Ist der Verstoß eingetreten, so ist in der juristischen 

Sekunde das Amt verwirkt.“ (Zitat aus dem Forum VfB – Die große Vereinspolitik; Quelle: 

http://segglforum.de/viewtopic.php?t=27&start=16400). In der Stellungnahme von Jan Räker 

ans Präsidium findet sich folgende Einleitung: „Marc Schlecht ist leider unser rechtlicher 
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„Problemfall“, denn dem Gutachten ist wohl zuzustimmen, dass bei einem Verstoß gegen § 

12 Abs. 8 der Satzung ein automatischer Amtsverlust eintritt, ohne dass ein Rücktritt oder ein 

„Rauswurf“ erforderlich wäre und auch ohne dass man dies durch eine Einstellung des 

verletzenden Verhaltens noch verhindern könnte, sodass auch kein Wahlrecht bestünde, das 

Amt niederzulegen oder die Tätigkeit einzustellen. Durch das bereits erfolgte Verhalten wäre 

das Amt „weg“. Damit wären auch alle Beschlüsse des Vereinsbeirats ungültig, bei welchen 

Marc Schlecht die entscheidende Stimme gehabt hätte, …“ 

Die Tätigkeit von Dr. Schlecht stellt einen Satzungsverstoß gegen § 12 Abs. 8 VfB-Satzung 

dar. Eigentlich endet, wie oben beschrieben, die Mitgliedschaft im Vereinsbeirat damit 

automatisch. Da es das Präsidium und Dr. Schlecht selbst jedoch bisher versäumt haben, 

die richtigen juristischen Konsequenzen hieraus zu ziehen, stellen wir hiermit den Antrag auf 

Abberufung an die Mitgliederversammlung am 10.09.2023. 

 

 gez. Hans Dürr 

 gez. Monica Wüllner 

 gez. Christoph Burandt  

 

 

 

 

__________________________  

Ort, Datum   

 

 

Anlage: 

Nachweise  
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Nachweise: 

1.) Meldungen in Suchmaschine Google 

Wird der Name „Schlecht“ mit dem Kürzel „vfb“ in die Suchmaschine Google eingegeben, 

erhält man u.a. folgende Treffermeldungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  

https://www.google.com/search?q=schlecht+vfb&oq=schlecht+vfb&gs_lcrp=EgZjaHJv

bWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjI

GCAQQRRg80gEMMzMyOTI4NmowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Der Twitteraccount @mns1893_marc benennt u.a. die Tätigkeit als Vereinsbeirat und 

gleichzeitig wird hier auch mit folgender Bezeichnung „Leiter Med. Abteilung & TW-Trainer 

@VfB_Frauen e.V.“ auf diese Tätigkeit hingewiesen. Die VfB Damenmannschaft ist 

mittlerweile in die VfB Stuttgart 1893 AG überführt worden. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=schlecht+vfb&oq=schlecht+vfb&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIGCAQQRRg80gEMMzMyOTI4NmowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=schlecht+vfb&oq=schlecht+vfb&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIGCAQQRRg80gEMMzMyOTI4NmowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=schlecht+vfb&oq=schlecht+vfb&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgYIARBFGEAyCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIGCAQQRRg80gEMMzMyOTI4NmowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2.  

Hier wurde nun eindeutig seitens des VfB Stuttgart 1893 e.V. das normale Vereinsmitglied 

mit der Veröffentlichung auf der VfB-Homepage getäuscht. Zunächst gab es am 25.08.2023 

ein Mannschaftsfoto auf der HP mit dem Vereinsbeiratsmitglied Herrn Dr. Marc Nicolai 

Schlecht in Torwartdress zu sehen. Nachdem der Satzungsverstoß in den Sozialen Medien 

und in der Presse bekannt wurde, hat man das Mannschaftsfoto nachträglich bearbeitet und 

Herrn Dr. Marc Nicolai Schlecht vom Mannschaftsfoto weg retuschiert. 

 

 

Offizielles Mannschaftsfoto: Vom 25.08.2022 mit dem Vereinsbeiratsmitglied Dr. Marc Nicolai 

Schlecht (ganz links im Torwartdress) 

 

Das retuschierte Bild ohne den Vereinsbeirat Dr. Marc Nicolai Schlecht… 
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„Beim Thema Satzungsverstoß bei Dr. Schlecht kommt noch hinzu, dass Schlecht auch 

Torwarttrainer bei der 1. Frauenmannschaft war und das auch noch nach der Übertragung 

der 1. Mannschaft an die AG. Auch diese Tätigkeit wurde durch Jan Räker als VfB-Justiziar 

intern als Satzungsverstoß angemahnt. Um den Sachverhalt zu verschleiern, wurde Schlecht 

aus dem ursprünglichen Mannschaftsfoto der Frauenmannschaft als Torwarttrainer entfernt – 

ein Vorgang, den Marc Nicolai Schlecht nicht nachvollziehen konnte. Aus seiner Sicht, die er 

auch schriftlich per E-Mail an Jan Räker schrieb, sei die Arbeit als Torwarttrainer ein Hobby 

von ihm – und ein Hobby sei kein Ehrenamt für den Verein. Somit könne dies kein 

Satzungsverstoß sein. Dieses Rechtsverständnis zeigt die generelle Auffassung, wie man 

sich beim VfB das Recht „hinbiegt“. Denn tatsächlich steht in § 12.8 der VfB-Satzung, dass 

schon eine ehrenamtliche Tätigkeit in der AG eines Gremienmitglieds des e.V. ein Verstoß 

gegen die Satzung sei.“ 

Zitat von higgi am 30.03.2023 08:49 auf dem Forum: VfB – Die große Vereinspolitik,  

Quellennachweis: http://segglforum.de/viewtopic.php?t=27&start=16400 

 

 

http://segglforum.de/viewtopic.php?t=27&start=16400

